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Berlin,Arebruar 2020

mit E-Mail vom 4. Januar 2020 beantragtenSie u.a. auf der GrundlagedesInfor-

mationsfreiheitsgesetzes(IFG)die ZusendungfolgenderInformationen:

„Alle ... vorliegendenGutachten bezüglichder MöglichkeitEdward Snowden

in der BundesrepublikDeutschland Asyl zu gewähren.“

Auf Ihren Antragergehenfolgende Entscheidungen:

1. Ihr Antragwird abgelehnt.

2. Der Bescheid ergehtkostenfrei.
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Gründe:

$ 1 Abs. 1 IFG eröffnet jedermann gegenüber den Behörden des Bundes einen

Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Dieser Anspruch ist jedoch auf

die
Informationenbeschränkt, für die keine Versagungsgründe nach 8 3 ff. IFG vor-

liegenund auf Informationen, die bei der Behörde, an die der Antrag gerichtet ist,
auch vorhanden sind.

Gemäß $ 9 Abs. 3 IFG kann ein Antrag abgelehnt werden, wenn der Antragsteller
sich

1°begehrten Informationen in zumutbarer Weise aus allgemein

zugänglichenQuellen beschaffen kann.

Dies ist hinsichtlich der Antwort der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache
18/3094) vom 2. Mai 2014 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan Korte,

MarinaRenner, Annette Groth, weiterer Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE,
Bundestagsdrucksache 18/2951, der Fall. Sie können die Drucksache unter

folgendemLink abrufen:

https://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt

Der

Al der Bundesregierung ist ein seinerzeit als Verschlusssache „VS-Nur
für den Dienstgebrauch“ eingestufter Bericht des 1. Untersuchungsausschusses
der 18. Wahlperiode beigefügt, dessen Einstufung als Verschlusssache das

Bundesministeriumdes Innern zwischenzeitlichaufgehoben hat und der nunmehr

verfügbarist. In dem Bericht werden u.a. aufenthaltsrechtliche Instrumente

aufgezeigt
Da dieserBericht im Internet allgemein zugänglich ist, wird Ihr Antrag bezüglich
dieses Dokuments abgelehnt.

Darüber hinaus liegen im Bundeskanzleramt keine einschlägigen Informationen

vor. IhrAntrag ist daher insgesamt abzulehnen.

|
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Gemäß $&10 Abs. 1 und Abs. 3 IFG in Verbindungmit der
Informationsgebühren-

verofdnungfallen keine Kostenan.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach BekanntgabeWider-

sprucherhoben werden. Der Widerspruchist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Bundeskanzleramt,Willy-Brandt-Str.1, 10557 Berlin,einzulegen.Ich weise darauf

hin,dass für die vollständigeoderteilweise Zurückweisungeines Widerspruchs
Kosten in Höhe von mindestens 30,00 Euro anfallen.


